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Informationen Dezember 2018 
 

Jahres-Subventionsansuchen 2019 
 

Dazu sind folgende Punkte zu beachten:  

➔ Jahres-Subventionsansuchen = Grundlage für die Förderungszuteilung 2019. 

➔ Abbildung aller geplanten Sportausgaben des Vereins für das Jahr 2019. 

➔ Sonder(wettkampf)förderungen können gleichzeitig oder unter dem Jahr beantragt 
werden => Voraussetzungen siehe www.asvoe-kaernten.at, „Unser Angebot“, 
„Förderungen“. 

➔ Kein Jahres-Subventionsansuchen = keine Förderung für das Jahr 2019 (auch keine 
Sonder- und Sonderwettkampfförderungen). 

➔ Alle beantragten und dem Verein schriftlich zugesagten Förderungen müssen mit 
Rechnungen und Zahlungsnachweisen lt. Richtlinien belegt werden => ABER: 
Vorlage der Belege erst NACH Erhalt der schriftlichen Förderungszusage und nicht 
gemeinsam mit dem Jahres-Subventionsansuchen. 

 

Ausfüllhinweise: 

 Einreichtermin (Posteingang) beim ASVÖ Kärnten: 15. FEBRUAR 2019 

 Vollständige und korrekte Angaben! 

 Ein Formular mit den Hauptvereinsdaten und den aktuellen Mitgliederzahlen ist von 

jedem Verein auszufüllen (Kreuz bei Hauptverein)! 

 ZUSÄTZLICH BEI VEREINEN AB 2 SEKTIONEN: 

 Neben dem Hauptvereinsformular ist pro Sektion ein eigenes Formular auszufüllen 

(jeweils Kreuz bei Sektion)! 

 Mitglieder in mehreren Sektionen sind nur 1 x beim Hauptverein zu zählen!  

 Mitgliederzahlen wahrheitsgemäß und – wie vorgesehen – gestaffelt angeben! 

 Bankverbindung vom Hauptvereinskonto ist verpflichtend anzugeben! 

 Ein Vereinskonto ist verpflichtend zu führen und der Vereinsname muss auch im 

Kontowortlaut vorkommen => keine Überweisung an Sektionen! 

 Ausgaben sind den förderbaren Bereichen zuzuordnen, Bereichssummen und die 

Gesamtsumme sind zu bilden (automatische Berechnung im Online-Formular)! 

 Weitere Fördergeber und Sponsoren inkl. Beträge angeben! 

 Für etwaige Sonder(wettkampf)förderungen Zusatzinformationen auf dem Formular 

beachten! 

 Zwei Unterschriften von vertretungsbefugten Funktionären/innen lt. Vereinsstatuten bzw. 

ZVR und Vereinsstempel (wenn vorhanden) anbringen (4-Augen-Prinzip)! 

 Eingescannte Übermittlung an katrin.dorfer@asvoe-kaernten.at möglich! 

 Download auf www.asvoe-kaernten.at im Downloadcenter möglich! 

 

Sportpark Klagenfurt / Eingang Sportparkhalle 
Siebenhügelstraße 107 B / 3, 9020 Klagenfurt a. WS. 

Tel.: 0463 / 51 41 46 
E-Mail: office@asvoe-kaernten.at 

Homepage: www.asvoe-kaernten.at 
ZVR-Zahl: 109900254 

 

http://www.asvoe-kaernten.at/
mailto:katrin.dorfer@asvoe-kaernten.at
http://www.asvoe-kaernten.at/


Seite 2 von 2 

Hinweise zur Rechnungs- und Belegvorlage für die Förderungen 2019 

(Abrechnungsrichtlinien unter www.asvoe-kaernten.at im Downloadcenter): 

 

 Rechnungen und Zahlungsnachweise müssen aus dem Jahr 2019 stammen 

(Leistungszeitraum, Lieferung, Rechnungs- und Zahlungsdatum im Jahr 2019)! 

 Rechnungen müssen dem Umsatzsteuergesetz und den allgemeinen 

Rechnungsvorschriften entsprechen! 

 Keine Pauschalrechnungen ohne Angabe von Mengen, Einzelpreisen und -einheiten 

etc.! 

 Originalrechnungen vorlegen => eine eingescannte Rechnung ist KEIN Original! 

 bei E-Mail-Rechnungen sowie Rechnungen, die den Eindruck von Kopien erwecken => 

Vermerk auf der Rechnung: „…bei keinem anderen Fördergeber vorgelegt…“ + Datum 

+ vereinsmäßige Zeichnung (gilt auch für Pachtverträge)! 

 Weitergabe von Sportartikeln/-geräten an aktive Mitglieder => Vermerk auf der 

Rechnung: „…dass sich der Verein verpflichtet, die angeführten Artikel kostenlos an 

aktive Vereinsmitglieder weiterzugeben.“ + Datum + vereinsmäßige Zeichnung! 

 Bei Überweisungen: Vorlage Kontoauszug (Kopie oder Internetausdruck möglich) UND 

Überweisungsbeleg inkl. IBAN des Empfängers (Erlagscheinabschnitt im Original, sonst 

Internetausdruck) – WICHTIG: Auftragsbestätigung der Bank (vor allem Raiffeisen 

und Sparkassen) SOFORT NACH DER ÜBERWEISUNG AUSDRUCKEN! 

 Barzahlungen vermeiden => ansonsten muss das Vereins-Kassabuch für die 

Förderungsabrechnung in Kopie und vereinsmäßig bestätigt vorgelegt werden! 

 ACHTUNG: bei (teil)geförderten langlebigen Wirtschaftsgütern (Immobilien, 

Fahrzeugen, Sportgeräten etc.) ab € 400,00 (Einzelpreis) ist die Führung eines 

Anlageverzeichnisses nötig => Muster auf www.asvoe-kaernten.at im Downloadcenter. 

 ACHTUNG: nur die neuesten Formulare der BSO Stand 06/2018 (z. B. PRAE) für 

Reisekosten von Trainern/innen, Sportlern/innen etc. verwenden => Download: 

www.asvoe-kaernten.at im Downloadcenter. 
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